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20 - Kämmerei 
 
 
Betrifft: Haushaltssatzung 2012 
 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2012 der Stadt Eberswalde 
mit ihren Bestandteilen und Anlagen nach § 65 (1- 2) und § 66 (1- 2) der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg und § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des 
Landes Brandenburg mit nachstehenden Änderungen: 
 
- bei der Produktgruppe 54.10 Straßen (Budget 65) unter der Aufwandsart 13 Sach- und  
  Dienstleistungen (Instandhaltung Straßen) ist der Haushaltsansatz für das Jahr 2012 um  
  100.000 € auf 594.882 € zu erhöhen, als Gegenfinanzierung ist bei der Produktgruppe 28.20  
  Familiengarten (Budget 84) unter der Aufwandsart 13 Sach- und Dienstleistungen (bauliche  
  Instandhaltung) der Haushaltsansatz um 50.000 € auf 334.667 € zu reduzieren sowie bei der  
  Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst (Budget 17) unter der Aufwandsart 15 Transferauf- 
  wendungen (Verlustausgleich TWE) ist der Haushaltsansatz um 50.000 € auf 50.000 € zu  
  reduzieren, 
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- bei der Produktgruppe 36.62 Jugendarbeit (Budget 40) unter der Aufwandsart 11 Personal- 
  kosten ist der Haushaltsansatz um 45.000 € auf 147.494 € zu erhöhen, als Gegenfinanzierung  
  ist bei der Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung (Budget 80) unter der Aufwandsart 11  
  Personalkosten der Haushaltsansatz um 45.000 € auf 93.463 € für das Haushaltsjahr 2012 zu  
  reduzieren. 
 
  
Eberswalde, den 16.12.2011 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


